
Schlüsselzuweisungen (Art. 2 bis 6 BayFAG) Durch die Schlüsselzuweisungen 

werden die Steuereinnahmen der Gemeinden und die Umlageeinnahmen der 

Landkreise aufgabengerecht ergänzt. Dabei werden bestimmte 

Sonderbelastungen, wie etwa Soziallasten, berücksichtigt. Die Mittel für die 

Schlüsselzuweisungen werden dem Kommunalanteil des allgemeinen 

Steuerverbundes entnommen. Aus der Schlüsselmasse fließen 64 % an die 

Gemeinden und 36 % an die Landkreise. Bei der Ermittlung der 

Schlüsselzuweisungen wird die Aufgabenbelastung einer Kommune mit ihren 

Einnahmemöglichkeiten verglichen. Damit die individuelle Finanzpolitik einer 

Kommune ihre Schlüsselzuweisungen nicht beeinflussen kann, werden objektive 

Indikatoren herangezogen. So wird eine fiktive Aufgabenbelastung anhand 

mehrerer Ansätze ermittelt (Einwohnerzahl, Kreisfreiheit, Strukturschwäche, 

Soziallasten, Kinderbetreuung) und der zum Teil normiert (z. B. bei 

Gewerbesteuer und Grundsteuer durch "Nivellierungshebesätze") ermittelten 

Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt. Je höher die Differenz zwischen 

Ausgabebelastung und Steuerkraft, desto höher ist die jeweilige 

Schlüsselzuweisung an die Gemeinde. Dadurch wird eine im Verhältnis zur 

jeweiligen Aufgabenbelastung zu schwache Einnahmesituation der einzelnen 

Kommune durch höhere Schlüsselzuweisungen teilweise ausgeglichen. 

Übersteigt die Steuerkraft einer Gemeinde ihre Aufgabenbelastung, dann erhält 

sie keine Schlüsselzuweisungen. Eine derart leistungsfähige Gemeinde wird als 

"abundant" bezeichnet. Die Schlüsselzuweisungen werden „automatisch“, also 

ohne Antragstellung gewährt. 


